
     

Weitergehende Auskunftserteilung zur Verpflegung der Inhaftierten
  

Sehr geehrte Frau Brückner,

zu  Ihrer  E-Mail-Anfrage  vom 10.  Januar  2023  wegen  Auskunfterteilung  zur
Verpflegung der Inhaftierten erteile ich Ihnen nachfolgende Auskünfte:

Der  Verpflegungsaufwand  pro  Inhaftierten  beläuft  sich  aktuell  auf
durchschnittlich 3,86 Euro pro Hafttag.
Einen  gemeinsamen  Speiseraum  für  alle  Inhaftierten  gibt  es  in  der
Justizvollzugsanstalt  Torgau nicht.  Diese nehmen ihre Verpflegung jeweils  in
ihren Unterbringungsbereichen ein. 

gez. Rolf Jacob
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JUSTIZVOLLZUGSANSTALT TORGAU
Am Fort Zinna 7 | 04860 Torgau

Der Leiter

https://fragdenstaat.de

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Anja Schiebel

Durchwahl
Telefon +49 3421 745-205
Telefax  +49 3421 745-241

poststelle@
jvato.justiz.sachsen.de*

Ihr Zeichen
265443

Ihr Schreiben vom 
10. Januar 2023

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
E 140A-65/22(004)

Torgau, 
25. Januar 2023

Hausanschrift:
Justizvollzugsanstalt Torgau  
Am Fort Zinna 7
04860 Torgau
Briefpost über Deutsche Post
1253, 04852 Torgau

www.justiz.sachsen.de/jvato
Bankverbindung:
BBk Chemnitz
IBAN: DE56 8700 0000 0087 0015 00
BIC: MARKDEF1870

Verkehrsverbindung:
mit Stadtbus bis Haltestelle KKH,
JVA nach ca. 300 m erreichbar;
mit Kfz: B 182, B 183, B 87 in
Richtung Zentrum/KKH - JVA
ca. 200 m gegenüber KKH

Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie
auf unserer Internetseite. Auf Wunsch 
senden wir Ihnen diese auch zu.

Parkplätze einschließlich 
Behindertenparkplätze befinden 
sich an der Justizvollzugsanstalt

*Zugang für elektronisch signierte sowie
  für verschlüsselte elektronische Doku-
  mente nur über das Elektronische 
  Gerichts- und Verwaltungspostfach; 
  nähere Informationen unter
  www.egvp.de

https://fragdenstaat.de/
http://www.egvp.de/

